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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1997

Rechtssatz

Beschäftigt der Beschuldigte als Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH einen Ausländer für welchen jedoch im

fraglichen Zeitraum nur eine Beschäftigungsbewilligung für die Einzel rma des Beschuldigten bestand, so liegt eine

verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldigten als Geschäftsführer der beschäftigenden GmbH vor,

da hier im Verhältnis zur Einzel rma des Beschuldigten von einem neuen Arbeitgeber auszugehen ist und

dementsprechend eine neue, eigene Beschäftigungsbewilligung für die dienstgebende GmbH erforderlich ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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